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BE§CHWERDE IN ÖTNENTLICH-RfCHTLICHEN
ANGELEGENHEITEIU

für

Frau Margrit §tebler, Steinig 414, 5CI46 §chmidrued-Walde,

Beschryardeführerin,

v^d" Dr. Lukas Pfisterer. Rechtsanwalt, Pfisterer Fretz Rechtsanrrrrälte, Entfelder-

strässe 17, 5000 Aära§,

gegeil

Yerwaltungsgericht des Kantons Aargau,3. Kammer, Obere Verstadt 40, 5OOü

Aärau,

Vorinstanz,

und

ßegierungsrat des Kantons Aargau, Laurenzenvorstadt 9, 5ffi1 Aarau,

Beschrrerdeinstanz,

sowie

Einwohnergemeinde Gontenschuril, handelnd durch den Gemeinderat, Postfach,

5728 Gontensclrwil,

Erstinstanl,

betreffend Eeschuerdeyerfahren in Sachen Saubewilligung auf Parzelle Nr.13

Gemeinde Gontenschwil, Pferdehaltung und Erweiterug Pferdeauslaufflächt,
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Sehr geehrter Herr Präsident

sehr geehrte Damen und Herren Bundesrichter

Narnens und im Auftrag von Frau Margrit §tebler erhebe ich hiermit Beschwerde

in öffentlictl-rechtlichen Angelegenheiten gegen den oben Beftannten Entscheid

des Verwaltungsgerichts des (antons Aatgau und stelle dazu folgende

ANTfi.AGE:

Zur §aclre

Das Urteil des Venraltungsgerichts des lGntons Aargau vom 5. Mai

2017 sei aufzuheben und der Beschtuerdeführerin sei die Eewilligung fär

I Grosspferde und 5 KleinplerdelPonys mit den notlärendigen Aullauf-

flächen auf dem Hof Steinig il14 in Gontemchwil sei zu erteilen'

fuent{ralüer: Die Sache sei der Vorinstanz, eventualher der Besch*er-

deinstanr, subeyentualiter der Erstins-tanz zur hleubeurteilung zuräck-

ruureisen"

Die Verfahremkosten seien der liorinstanr, euentualiter der Beschwer-

deinstanz, suheventualiter der Erstinstanz aufzuerlegen und der 8e-

schuerdeführerin sei eine äügersg§§ene Parteient§.hädigung zuru§pre-

rhen {zzg!. MWST und Aurlag*n}.

Ium Verfahren

Das Beschurerdeyerfahren sei zu sirtieren bis zum rechtslräftigen Ab-

sslrluss des neu eingeleiteten Baugesuchsye#ahreils zur Bewilligung der

Ffu rdehaltung mit Auslauffläth*n,

L

1.

I"

3.

il.

4.
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l. Formelles

1. Vollmacht

Der unterzeichnete Rechtsanwalt ist bevollmächtig}.

BEIIVEI§:

Vollmacht

BEWfI§:

Urteil Vervvaltungsgericht Kanton Aargau 05.05.2017

Kapie Zustellkuvert

Sendungsverfolgung Schweizerische Post AG

Beilage Nr.
Seite
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2.

Beilage L

Beilage 2

Beilage 3

Beilage 4

Die Beschwerdeführerin erhielt den angefochtenen Entscheid am 24. Mai 2017

{vgl. Sendungsverfolgung}. Die 30-tägige Beschwerdefrist {Art. 100 Abs" 1 BGG}

läuft am 23. Juni 2O17 ab" Mit der Eingabe unter dem heutigen Datum erfolgt die

Bescbwarde rechtzeitig.

3, Beschurerdethema

Die Beschwerdeführerin reichte am 17, Mai 2015 ein nachträgliches Baugesuch

für zwei bereits erstellte Parkplätze und einen bestehenden Lagerplate für Silo-

ballen sowie einen neuen Fferdeauslaufplatz auf der in der Landwirtschaftszone

gelegenen Pazelle Nr. 13 in Gontensehwil ein" Der Gemeinderat Gontenschwil,

Erstinstanz, erteilte arn 7" Dezember 2015 die Baubewilligung für 16 m2 zusätzli-

che Pferdeauslauffläche. Eine r,veitere Auslaufffäche von 40 m2 wurde abgewie-

sen, jedoch toleriert {keine Rückbaupfficht}. Ferner raries der Gemeinderat die

hobbymässige Haltung vsr. rnehr als vier Pferden ab und verlangte die Bedukticn

der Anzahl der gehaltenen Pferde bis spät*stens End* des Jahres 2016. Eine wei-

tere Pferdeauslauffläche, einen teilweise bereits erstelltgn Fferdeauslauf, die

zwei Autoabstellplätae und der Siloballenlagerplatz wurden abgewiesen, verbun-

den mit einer Rückbaupflicht bis Ende 2O16. Der Gemeinderat stützte sich bei

diesem Entscheid auf die Zustirnmung bzw. Abwelsung der Abteilung für Baube-
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willigungen des Departernentes Bau, Verkehr und Umwelt BVU vcm 9. Septem-

ber 2015, Der Regierungsrat des Kantons Aa.gau wies eine dagegen geführte Se-

schwerde am 24. Oktober 2016 ab, ebenso wie das Verwaltungsgericht des Kan-

tons F.ar6au mit Urteil vom 5. Mai 2017. Die Fristen zur fleduktion der Anzahl ge-

haltene Pferde und zum Rückbau der abgewiesenen tauten und Anlagen fusste

das Verwaltungsgericht neu, indem diese bis spätestens zwölf Monate nach

Rechtsk raft des Verwa ltungsge richtsurte ils zr"l erfolgen ha be n.

BEU$EIS:

Baubewill§ungGemeinderatGontensrhwil0T.l2.20l5 Beilage5

Zustimmungsentscheid/Abweisung BVU ü9.O9-2O15 Seilage 6

Protokoll ßegierungsrat des Kantons Aargau RRB 24.08.2016 Beilage 7

UrteilVerwaltungsgerichtKantonAargau05.05.2OlT Beilagel

4. Endentscheid einer letnten kantonalen lnstanz

Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid des Verwaltungsgerichts als

let?te kantonale lnstanz {Art- SS Abs. 1 lit. d und Art. 90 BGG} in einer Angelegen-

heit des öffentlichen Rechts iArt- 32 lit. a BGG). Ein Ausnahmegrund {Art. 83 BGC}

liegt nicht vor.

5. Eeschwerderecht

Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenomrnen, ist als

von der Rückbauverfügrrng betroffen und hat deshalb ein schutzwtirdiges lnte-

resse an der Aufhebung bzw. Änderung {Art' 89 Abs' 1 BGG}.

6. Beschr*erdegründe

Die Beschurerdeführerin rügl die Verletrung von Bundesrecht und von kantona-

len verfassungsrnässigen Rechten tArt. 95 B§G) sowie die unrichtige Feststellung

des Sachverhaltes. Denn dieser wurde sowohl offensichtlich unrichtig als auch

unter Vornahme einer flechtsyerletzung gemäss Art. 95 SGG erhoben; die Behe-

br"rng des Sachverhaltsrnangels ist für den Ausgang des Verfahrens entxheidend

{Art. 79 Abs. 1 BGG}- lnsofern sind auch die §achverhaltsfeststellungen ru berich-

tigen oder ergänaen {vgl. Art. 1O5 BGGJ.

PFISTERER
FRETZ
I?ECHT§A}'IWÄLTE
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7. Neue Vorbringen

Gemäss Art. 99 Abs. 1 BGG dürfen neue Tatsachen und BeuJe:srnittel vor Bundes-

gericht nur noch eingeschränkt vorgebracht rverden"

Die Beschxverdeführerin reicht neu einen vor wenigen Tagen, arn 16" Juni 2017,

ergangenen Entscheid des Departernentes Finanzen und flessaurcen {DFß), Abtei*

lung Landwirtschaft Aargau {LwAG}, ein. In diesern Entscheid wurde ihr Betrieb

als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt. Dieser Entscheid konnte vor Vo-

rinstanz noch nicht eingereicht werdsn, da er noch gar nicht existierte.

Die Seschwerdefiihrerin hatte jedcch bereits vor Varinstanz geltend gernacht, sie

habe den §tatus eines landwirtschaftlichen Betriebs und ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, sie habe ain Gesuch um Betriebsanerkennung eingereicht. Die Va-

rinstanz ging iedoch nicht darauf ein, obwohl die Anerkennung tntscheidrelevant

gerruesen wäre {dazu unten, Rz. 29 ff.}. Die Betriebsanerkennung liegt mittlerweile

vor. Das neu ins Becht gelegte Schriftstück ist daher zu beachten {BGE 133 lll 193

E.3).

BEWTI§:

Betriebsa nerkennung 16.86.2017 Beilage I

8. Beizug Vcrakten

Das Bundesgericht wird ersucht, bei der Vorinstanz die vollständigen Verfahrens-

akten einzuverlangen iArt. 102 Abs. 2 BGG).

8EtÄIft§:

Verfahrensa kten WBf -2016.404 beiruzishen

ll. Materielles

1- Sachverhalt

rr. Oie Beschwerdeführerin, Jahrgang 1960, hält seit ihrer 3ugendzeit Pferde und Po-

nys in den bestehenden Gebäuden auf dem ltof Steinig 414 in Gontenschwil, Far-

zelle Nr. 13.
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3TWEI§:

Tabelle Einnahmen aus fferdehaltung

Fotodokumentation, in Vorakten

Bf,WEI§:

Eetriebsa nerkenn ung 1€.06.2017

Saubewilligung Gemeinde 25- Februar 2O13

Fotodokurnentation, i n Vsrakte n

Beilage Nr.
Seite

Zum Betrieb der Beschwerdefühnerin gehören Land, Gebäude und Einrichtungen.

Gemäss der Betriebsanerkennußt vom 16. Juni t017 handelt es sich um 3,45 ha

landwirtschaftliche Grünflärhe, 35 l'lorhstammobstbäume und Nussbäurne sowie

I Grosspferde und 5 Kleinpferde/Ponys" Zusätzlich zu den bereits im Schopf des

Bauernhauses eingebauten fferdeboxen wurde der Beschwerdeführerin im Jahr

2013 der Einbar.r von weiteren Pferdeboxen irn ehemaligen Wagenschopf bewil-

ligt, nach rinem Augenschein äm 17. November 201L {Baubeuuilligung der Ge*

meinde Gontenschraril yom 25. Februar 2013, Verfahren BVUAFB.12.1934-1; vgl.

Fotos aus Vorakten Vorinstanz: links: Bauernhaus r*it nebenliegendern Wagen-

schopf, rechts: Wagensehopf mit 20L3 eingebauten Pferdebaxen).

Beilage 9

beizuziehen

Beilage I
beizuziehen

beizuziehen

= PFTSTERER.: FRETZ
IIECHTSANWÄLTE

iz Bereits der Vater hatte Pferdeboxen im Schopf des Bauernhauses eing*richtet.

f,lach der Lehre als Bäuerin übernahm die Beschwerdeführerin den Setrieb mit

Pferdehaltung vom Vater. Sowrhl der Vater als auch die Beschwerdeführerin er-

zielten seit den T0er.lahren Einnahmen aus der fferdehaltung {Pensionen, Reit-

beteiligungen, Reitschule). Bies geht aus einer Übersicht der Einnahmen aus der

Pferdehaltung hervor {so in den Vorakten des Begierungsrates) sowie aus der Fo-

todokumentation mit h istorische n Fstos {Vsra kten).
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Die Beschwerdeftihrerin war ysn 1989 bis 2015 verheiratet mit dem Landwirt

Herrn Karl vogt- Dieser bewirtschaftete den Hof Neulig 1114, Gontänschwil, un-

weit des Hofes Steinig der Beschwerdeführerin. Mit der Heirat brachte sie ihren

Betrieb in die Ehe mit ein; die fferdehaltung auf dem Hof Steinig wurde zu einert

landwirtschaftlichen Nebeneinkommen des Hofes Neulig als zweiten Standort der

Pferdehaltung. Dort konnte die Beschwerdeführerin zusätzlich zum Standort

Steinig einen zweiten Standort für Fferde aufbauen und auch einen Sandplatz für

Pferde einrichten, der 1995 bewilligt wurde. Während der Sanzen Ehedauer

stammte aus der Pferdehaltung ein relevanter Zuerr*erb zum bäuerlichen Ein-

kommen" Die Eeschwerdeführerin als ausgebildete Bäuerin und diplomierte ffer-

detrainerin besorgte die fferde. Gästützt auf die landwirtschaftlichen Bestim-

mungen wurden die Pferde jedoch dem fhemann der Beschwerdeführerin als ln-

haber des landrarirtschaftlichen Gewerbes zugerechnet. €emäss der Betriebsda-

tenerhebung 2014 deklarierte dle Beschwerdrftihrerin auf dem nöf Steinig des-

halb keine landwirtschaftliche l{utzfläche, sondern lediglich I säugende und

trächtige Stuten sowie 5 Kleinpferde/Ponys; die landwirtschaftliche Nutzfläthe

und die Hochstammbäume des Hofes Steinig wurden dem landwirtschaftlichen

Gewerbe Neulig des Ehemannes lftrl vogt zugerechnet.

2013 trennten sich die Iheleute, 2O15 erfolgte die Scheidung. Mit der Scheidung

im Jahre 2O15 und der Pensionierung von Herrn Vogt am 23.Juni 2016 übergab

dieser seinen Bafiieb per 31. Dezember 2ü15 dem Sohn Michael Vogt. lm Zuge

der Trennung und Scheidung hatte Herr Karl Vogt der Beschwerdefiihrerin bereits

vorgängig die Pferdehaltung auf dern Hof Neulig gekündigt und deren umgehen-

de Entfernung verlangt {"Rachekündigung"}. Die Beschwerdeführerin musste da-

her ihre Pferde ab dem Hof t{eulig zu ihrem }lof Steinig zurütkverlegen. ln diesern

Zusammenhang wollte sie den Pferde-§andplatz beim Betrieb Neulig zu ihrem

Hof §teinig verlegen und weitere notwendige Auslaufflächen für die zusätzlithen

Pferde einrichten sowie zwei Parkplätze und einen Lageplatz für Siloballen anle-

geil.

Vor der Heirat war der B€trieb §teinig landwirtschaftlich genutzt und eiltspre-

chend erfasst worden: 6emäss den kantonalen Akten der Landwirtschaft Aargau

{LwAG} wurde der Hof Steinig im Jahr 1972 wesentlich landwirtschaftlich genutzt

{§tellungnahme vom 23. August 2012, Abschnitt "Zonenkonformität"}.

SEWIIS:

Stellungnahrne LwAG 23.08.2012 Beilage 10
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?" Beschwerdeverfahren

rz Der Gemeinderat Gontenschwil, Erstinstanz wies am 7. Dezember 2O15 das nach-

träBliche Saugesuch für die Erweiterung einer fferdeauslauffläche sowie die Er-

stellung von zwei Parkplätzen und einen Lageplatz für Siloballen auf Par:elle 13,

Steinig ab, gestützt auf den Entscheid der AFBIBVU vorn 9- September 2ü15. Ge-

rnäss diesem Entscheid wurden 16 m? Pferdeauslauffläche östlich des bewilligten

Auslaufs, zwischen Wagenschopf und Bauemhaus, zugestimrnt. Weitere 4ü ml

Pferdeauslaufffäche östlich des bewilligten Auslaufs {im Anschluss an dtn bewil-

ligten Auslauf, zwischen Wagenschopf und Bauernhaus) wr-lrden abgewiesen, je-

doeh toleriert. Die fferdehaltung wurde als hobbymässig beurteilt und im Um-

fang von mehr als vier Tieren abgewiesen- Die restliche Pferdeauslauffläche Öst-

lich des bewilligten Auslaufs {nördlich an die bewilligte Fläche anstossend}, der

bereits teilweise erstellte Pferdaauslauf in der ns!'döstllchen Par:ellengrenze

{Holzschnitzelplatz}, die zwei Parkplätze {südtich de: Wagenschopfes} und der 5i-

loballenlagerpiatz {auf der Nordseite des Wagensrhopfs, westlich der Auslaufflä-

chei wurden abgewiesen und es wurde dar Bückbau angeordnet. Der Rückbau

sowie die Aufgabe der Haltung von mehr als vier Tieren wurden per Ende 2016

angeordnet.

3EtÄrEt5:

tsa ubewilligung Gerneinderat Gontenschwil 07. 12.2015

Zustimmungsentscheid/Abweisung BVU 09.09.2015

Beilage 5

Beilage 6

Nach dern kantonalen Beschwerdeverfahren ist §trittig geblieben,

- ab die Eeschwerdeführerin auf ihrem Ho{ Steinig hobbymässige Pferdehaltung

betreibt oder ob ihr Betrieb als laildwirtschaftlichar Betrieb gilt,

- ob die Beschwerdeführerin mehr als vier Fferde auf ihrem Hof Steinig halten

darf oder nicht u*d
* wie gross die Fferdeauslaufflächen sein dürfen.

3. Argumente in den Eeschuterdet!

3.1" Verfahren vor *egierungsrat

Die Beschwerdeführerin legte in der Beschwerde vom 8. Januär 2O16 an den Re-

gierungsrat dar, dass ihr Grossvater den Hcf Stein§ ca" 1913 erbaut habe. lhr Va-
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ter habe den Betrieb weitergeführt. Nach dern Tod ihres Vaters habe sie die Pfer-

depension und teitschule ununterbrochen weitergelührt bis heute {sprich also:

Januar 20161. Auch während der Ehe mit Herrn Karl Vogt habe sie das Gebäude

und das Land auf dem Steinig als Pension und Reitschule genutzt. Das sei behörd-

lich anerkannt. Es handle sich urn ihren Landwirtschaftsbetrieb. Dieser stelle mit

den Gebäsden und den angrenzenden Grundstücken eine tinheit dar. Die vcr-

handene Fläche reiche für die auf, dem Betrieb gehaltenen Fferde aus. §ämtliche

Hochbauten seien bestehend, es seien lediglich bauliche Anpassungen erfolgl. Sie

verfüge über eine ausreichende batriebseigene Futterbasis und über Weideflä-

chen. lhr La ndwirtschaftsbetrieb sei daher keine Hobbytierha ltung.

BfHTE§;

Beschwerde an Begierungsrat 08.01.2016 Beilage 11

ln der Stellungnahrne {Replik} vom 27" April ?016 wies die Beschwerdeftihrerin

darauf hin, der Gemeinderat Gontenschwil sei auch der Meinung, sie ktreibe

keine hobbymässige Pferdehaltung. Der Gemeinderat häbe ftstgetralten, die

Pferdehaltung sei seinerzeit wie heute ein Betriebszweig bzw. eine Tätigkeit zur

Bestreitung des Lebensunterhaltes gewesrn, Während der Ehe rnit l(arl Vogt sei

aus dem Betrieb regelrnässig narischen CHF 57'0m.OO und CHF 60'000.0ü Ein-

kommen besteuert worden. Ab der Trennung und Srheidung sei das Einkornmen

aus fferdehaltung ar.lfgrund des fehlenden Allwetterplatzes zurückgegangen. Das

Einkommen aus der Fferdehaltung generiere nach rrrrie vor einen erheblichen Teil

des Einkomrnäns. Der Betrieb in der bereits vor 1972 bestehenden Liegenschafr

werde seit Generationen betrieben.

8EWEIS:

Stellungnahme zu Augenschein (Replik) 27.04.2016 Eeilage 12

Am Augenschein vor Regierungsrat wies dies Beschwerdeführerin darauf hin, sie

bewirtschafte ihre Grünflächen als \i/eideland und produziere fferdefutter- Frü-

her habe das ihr Ehernann gemacht {Frotokoll Augenschein, S.4 oben}.

BEWEIs:

Protokoll Augenscheir ?8.04.2016 3eilage 13
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3,2. Beschruardeverfahre*uorVerwahungsgericht

3.?..L. Argumente der Besctärerdeftihrerin

ln der Beschwerde vom 21. Septemb,er 2016 an das Verwaltungsgericht wieder-

holte die Beschwerdeführerin die vor Regieri,rngsrat gemachten Ausführungen.

Nach der lleirat mit Herrn Vog!, tteulig, seien die beiden H6fe gemeinsam be-

wirtschaftet und als landwirtschaftliches Geruerbe gefühfi worden- Die Direktzah-

lungen für den Hof Steinig seien über das Gewerbe Neulig abgewiekelt worden.

Die Stallungen und Weideflächen des Hofes Steinig seien für die Hahung eines

Teils der Pferde der Beschwerdeführerin genutzt worden. Der Bestand der ilerde

sei zwischen 15 und 2? Pferden gelegen. Daraus sei ein erheblieher Teil des Ein-

kommens erwirtschaftet worden. Aus diesem Grund erhalte sie nach der Schei-

dung von ihrem Ehemann keine Unterhaltsbeiträge; man sei dauon ausgegängen,

dass sie ihren Lebensunterhalt weiterhin aus dem Pferdebetrieb be§reiten kÖn-

ne. Aufgrund des Wegfalles des Hofus Neulig betrelbe sie den Pferdebetrieb nun

nur noch auf dem Hof Steinig. lrn Jahre ?016 habe sie auf den 1. Januar ?017 bei

der Landwirtschaft Aargau den Antrag auf Anerkennung als Landwi*schaftsbe-

trieb gestellt. Ebensc seien die Oirektzahlungen angemeldet worden, welche bis-

her über den Ex-thernann abgewickelt worden seien. Die betriebseigenen Fut-

termittel sowie ausreichend Weiden seien vorhanden. Die von ihrem Ex-

Ehemann bewirtschafteten Flächen seien auf den 31" Bezember 2015 gekündigt

urorden und würden ab 1. Januar ?O17 wieder van ihr selber bewifischaftet

{Acker- und Wiesland}. Es sei falsch, von hobbymässiger Pferdehaltung ausauge-

hen. Denn der Betrieb Steinig sei mit dem Gewerbe Neulig als landwirtschaftli-

ches Gewerbe anerkaant warden. Es sei nieht nachvollziehbar, weshalb der Hof

durch die Scheidung nun zu einem Hobbybetrieb degradieG werden s"olle.

BEWEIS:

Beschwerde an Verwaitungsgericht 21.09.2016 Beilryr 14

ln der ergänzenden Stellungnahme uom 30. Nsvember 2016 widerlegle die Be-

schwerdeführerin das Argument des Regierungsrats, wonach sie keine Pferde-

?u€ht betreibe. Sie habe diese lediglich auftrund des laufenden Rechtwtrfahren:

eingestellt, weil die Zr:kunft auf dem Hof §teinig unklar sei. Sie werde die Pferde-

zucht wieder aufnehmen, sobald die Zukunft auf dern Hcf Steinig gesichert sei.

Per 1. Januar 2017 erhahe sie ihr Landwirtschaftsland wieder angereehnet und

PFISTERER
FRETZ r)
RECHT§ANWALIE
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BEWEI§:

Beplik 30.11.2016

Beschwerdeantwort Staatska nzlei &1.11.20L6

Beilage 15

Beilage 16

3.2.2, Argumente der Vsrinstanz

ßie Varinstanz argurnentierte, äuf bestehenden Landwirtschaftsbetrieben, wel-

che die Standardarbeitskräfte {SAX}-Limite nach SGBB nicht erreichten, könne die

Haltung von fferden unter gelyissen Voraussetzungen als zonenkonform bewilligt

werden {vgl. Art. 34b Abs. 2 RPV; Urteil, E. 4.4}.

Bezüglich der Anerkennung als Landwirtschaftsbetrieb befef sich die Vorinstanz

auf die Auskunft der Landwirtschaft Aargau. Notwendig seien eine Fraduktions-

orientierung, ein Erwerb und O.2 SAK turteil, E.4.4, unter Hinweis auf das Voturn

Stucki im Protokoll des Augenscheins, S.3 [Vorakten, äst. 61]). Die Beschwerde-

führerin erfülle die VoraussetzuflEen zur Anerkennung als Landwirtschafubetrieb

nicht, sie führe einen reinen Pferdepensions- und fieitsportb€trieb {Hervorhe-

bung im Original), nicht eine landurirtschaftlirhe Tätigkeit {r.8. landwirtschaftliche

Pferdehaltung irn Sinne einer bodenabhängigen Produktion verwertbarer Erzeug-

nisse aus ltluutierhaltung usw,). Damit sei die Grundvoraussetzung gemäss

Art. 16ak RPG bzrar. Art. 34b RPV für eine zonenkonforme Haltung von Pfurden in

der Landwirtschaftszone nicht erftillt- Eine ordentliche Baubewilligung nach

Art.22 Abs- 2 RPG kornme mangels Zonenkonformität nicht in Fräge turteil,

E.4-4,5.9i.

Weiter prüfte die Vorinstanz die Bewilligungsfähigkeit der Vorhaben nach Art. 24

RPG. Eine Standortgebundenheit vemeinte sie. ln Anwendung von Art' 24e RPG

und Art.42b Abs.3 ßPV führte die Vorinstanz aus, es dürften nur §o viele TierE

getralten werden, wie die Hobbytierhalter selber betreuen könnten. Die Lirnite

liege beivier Pferden {8. 5.3.2}.

Mit diesem Entscheid verkannte die Vorinstanz den relevanten Sachverhalt und

zog daraus die falschen rechtlichen Srhlüsse . Die starre Begrenzung auf vier Pfer-

F*F PFISTERER
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könne somit den kstehenden Pferdebetrieb selber anmelden. §ie wies darauf

hin, der flegierungsrat habe bei der Prüft,rng des Status als Landwirtschaftsbetrieb

nicht berücksichtigt, dass sie über Landwirtschaftsland und Hochstarnmbäsrne

verfüge.
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de verletzte zudem Art- 2,'le RPG und Art. 42b Abs. 3 RPV und ist willkürlich {Art. 9

BV und § 22 Kantonwerfassung KV/AG).

4. Bauten und Anlagen fiir die Haltung und ltlutzung uon Pferden

4.1. Art. 16ab ßPG und Art.34b Abs. e tPv
Auf be§ehenden Landwirtschaftsbetrieben, welche die §AK-Limite nach BGtsB

nicht erreichen, können bauliche Massnahmen fiir die Haltung von Pferden in be*

stehenden Bauten und Anlagen sowie die für eine tiergerechte Haltung notwen-

digen Aussenanlagen {Allwetterausläufe, Mistlager, Fütterungseinrichtungen im

Aussenbereich und Zäune] als zonenkonform bewilligt werden, wenn eine über-

wiegend betriebseigene Futtergrundlage und Weiden für die Pferdehaltuns vor-

handen sind {Art. 34b Abs. 2 ilPY}.

Art.34b Abs. 1 RPV bezieht sich auf bestehende landwirtschaftliche Geweräe uild

Abs.2 auf bestehende lafidlvirtscttotßbetriehe. üer Begriff des Eesteäens setzt

das Vorhandensein vorr Betriebs- und Wohnbauten und das Erreichen einer be-

stimmten Mindestgrösse, gemessen in SAK, voraus. Nicht vorausgesetzt ist dass

:u einem bestimmten Zeitpunkt {bspw. bei lnkrafttreten d€s Art. l5abts RPG} ein

bestimmter Bestand vsrhanden gewesen wäre. Vielrnehr ist es auch jenen Land-

wirtschaftsbetrieben, welche z.B. durch l-andzukauf die §rösse eines landwirt-

schaftlichen Gewerbes erreichen, möglich, von den Baurnöglichkeiten des

Art. L6äb'5 RPG zu profitieren" €emeint ist somit, dass die Mindestgrösse vor dem

Bauvorhakn zu erreichen und nach dessen Realisierung beizubehalten ist {ARE,

Erläuternder Sericht RPV, 2O1+ 5. ?0; ausführlich zum Banzen Thema: JEANSETTE

KrHßu, Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes, Bedeu-

tung und Entwicklung LBß * Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Band/Nr.

98, Zürich 2015, S.2ffi ff.]. B€stehend brdeutet also, dass bestehende Betriebs-

gebäude vorhanden sein rnüssen. Dazu gehört namentlich eine vorhandena

Wohnbaute, damit die Überrrrrachung der Fferde sicheryestellt ist. Die fferdehal-

tung soll nicht zur Errichtung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone

führen. Die Pferde sind in erster Linie in bestehenden Bauten und Anlagen unter-

zubringen {vgl. Parlamentarische l*itiative, Pferdehaltung in der Landtrsirtschafts-

zone, Bericht dcr Kommission für Umwelt, Raurnplanung und Energie des Natio-

nalrates vom 24. April 2012, D4.478, in: Bundesblatt [BBl] 2012 6589, 6595J.

Weiter setzt Art. 16äbi' Abs.1 RPG für eine zanenkonforme Pferdehaltung eine

genügende eigene Fuiterbasis für die Tiere sowie Weiden fiir die fftrdehaltung

PFISTERER
FRETZ *
PECHT§ANWALTE
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voraus. Das Futter für die Pferde rnLrss dernzufolge zu einern überwiegenden Teil

arf dem tetrieb selbst produziert werden. Nach diesern KonzeBt wird die Anzahl

der pferde pro Landwirtschaftsbetrieb über die betriebseigene Futtergrundlage

reguliert, d.h. die zulässige Anzahl an Pferden liegt nicht von vornherein fest

{Krueu, a.ä-O-, 5.2S4 ff-, 258}. Solche Betriebe sind zonenkonforrn, ungeachtet

der Anzahl Pferde {Ar.qr,r GßtFFft, Entwicklungen im Raumplanungs-, Bau- und

Umweltrecht in: SjZ 1OBI2O12 5.488,491).

Ferner erlaubt Art- 16abE Abs. 1 RPG die Erstellung der not$rendigen Bauten und

Anlagen {dazu auch Art. 34b Abs, 2 BPV}.

Den Kantonen ist es nicht erlaubt, einschränkende Bestimrnungen im Bereich der

Bauten und Anlagen für die llaltung und ftutzung von Pferden und im Bereich der

hobbymässigen Tierhaltung zu beschliessen {Kmnu, ä.4.O-. §. 270}.

4.2, Anerkanrterlandwir§chafdkher8etrieb

Der Betrieb der Beschwerdeführenin wurde mit der Heirat mit Herrn Vogt als Be-

standteil des landurirtschaftlichen Gewerbes Vogt fortgefiihrt. Mit der Scheidung

r#urden die Flächen des Betriebes Stein§ wieder von der Beschwerdeführerin

übernommen. Dieser Vorgang war lediglich eine rechtliche Umorganisation; tat-

sächlich änd€rte die Besrhwerdeführerin die Nutzung ihres Hofes Steinig nie.

Deshalb reichte sie im Herbst 2016 ein €esuch um Setriebsanerkennung ein {ql.
Art.29a Landwirtschaftliche Begriffsuerordnung LBV, §R 93.0.91)- Die Beschrrer-

deführerin hatte vcr Vorinstanz bereiE darauf hingewiesen {Beschwerde, 5. L} -

die Vorinstanz beachtete dies offensichtlich nicht.

Betriebe ab einem Mindestarbeitsbedarf von ü,20 SAK {und weitere} müssen von

der zuständigen kantonalen Arntsstelle anerkannt sein (Art. 29a Abs. 1 tBV). Der

Ane*ennungsentscheid ist eine Festst€llungsverfägung {Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts 8-5019/2013 vom 27" August 2014, E" 4"2.11. tr gih ab dem Da-

turn der Gesuchseinreichung {Art.30 Abs. 2 LBV). Durch die Feststellungsverfü-

gung werden keine neuen Rechte und Pffichten begründet, geändert oder aufge-

hshen. Sie dient lediglich der Klärung der fiechtslage, indem das Be§tehen" das

Nichtbestehen oder der Umfang von verrr,rattungsrechtlichen Pflichten und Rech-

ten verbindlich festgestelh urird {vgl" anstatt vieler: 8GE 135 ll 60, E. 3.3.2; eben-

so: HÄrcltulMür-lralUHLMANN, Allgerneines Verwaltungsrecht, 7.Auflage, Zü-

rich/St.Gallen 2o16, Rz. 889).
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Der Betrieb der Beschu,rerdeführerin wurde arn 15" Juni 2017 als Landwirtschafts-

hetrieb anerkannt. ßückwirkend auf die Gesuchseinreichung im Herbst 20L6 gilt

ihr Betrieb daher als landruirtschaftliches Unternehrnen {Art" 6 tBV}.

Das Verwaltungsgericht fälite den angefochtenen Entscheid am 5. Juni ?017, in

Kenntnis des Sachverhaltes, dass die Beschwerdef§hrerin ein Gesuch um Aner-

kennung eingereicht hatte {so angefochtener Entscheid, §.10, Zeile 6}, und in

Kenntnis der Rechtslage, dass die Anerkennung rückwirkend auf das Datum der

§esuchseinreichung wirkt {Art- 3CI Abs, ? tBV}. ühne das Ergebnis des Anerken-

nungsverfahrens abzuwarten, erwog das Ven+raltungsgericht arn 5. Mai 2017, es

liege kein landwirtschaftlicher Betrieb vor {E.4.4}, die Eeschwerdeftlhrerin be-

treibe einen rernen Pferdepensions- und Reitsportbetrieb ohne landwirtschaftli*

che Tätigkeit {Urteil, E.4.4, §. 9}.

Das war offensichtlich sächverhaltswidrig. Die Beschwerdeführerin hatte unter

anderem am Augenschein zu Protokoll gegebtn, sie bewirtschafte ihr Land und

produziere Tierfutter {oben, R2.21}. Es ist für die Anerkennung als Landwirt-

schaftsbetrieb entscheidend, dass dam Entscheid der richtige Sachverhalt zu

Grunde gelegt wird: Die Beschwerdeführerin beffeibt l-andwirtschaft. Deshalb

wurde dies in der Betriebsanerkennung anerkannt: Landwirtschaftliche Nutzflä-

che, Hochstamm-/Irlussbäume, Pferdehaltung {oben, Rz.8}. Die Vorinstanz ging

daher beirn ihrem Urteil vsrn 5. Mai ?017 usm falschen Sachverhalt aus. Der

Sachverhalt muss daher korigiert werden; das ist für den Ausgang des Verfbh-

rens entscheidend.

Der Betrieb der Seschwerdeführerin gilt seit Herbst 201§ als landwirBchaftlicher

Betrieb. Die Vorinstanz beurteilte das §esuch der Beschwerdeführerin daher

fälschlichenrveise nicht aufgrund von Art- 16abrs IPG und Art. 34b Abs. ? RPV als

zonenkonforrne fferdehaltung, sondern als lorsnwidr§e llobbypferdehaltung

nach Art. 24e RPG. Das war fulsch und verletzte Art. 16äbis RPG und Art.34b

Abs. 2 RPV sowie Art. 29a und Art. 3O tBV"

Die Vorinstanz führte aus, l{eugründungen von landwirtschaftlichen Gewerben

zum Zweck der Pferdehaltung seien nicht gestattet und bezog dies auf den Be-

trieb der Beschrrerdeführerin {E- 4-5.2, 5" 19, Mitte}. Damit verkanate die Vo-

rinstanz den 3egriff des "bestehenden Betriebes". Wie dargelegt müsseil vorhan-

dene Betriebs- und Wohnbauten benuEt werden und muss eine bestimmte Min-

destgrösse an Arbritskraft {SAK}vorhanden sein- Beides war bei der Beschwerde-
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führerin bzw. ihrem Hof dauerhaft erfüllt. Der llof Steinig wurde auch während

den thejahren betrieben, unter dem "Dach" des Hofes Neulig. Der Hof gilt als be-

stehender Landwirtschaftsb€trieb nicht als Neugründung. lnsofern vvaren die

Ausführungen der Vorinstanz zum Sachverlrah offensichtlich unrirhtig und beruh-

ten auf einer unvollständigen Würdigung der Akten- Aus diesem falschen Sach-

verhalt wurden rechtlich die falschen Schiüsse gezogen. Die Nichtbeachtung der

tatsächlichen Verhältnisse, welche die Eeschwerdefiihrerin geltend rnachte, be-

deutet letztlich auch eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung des rechtli-

chen Gehörs {Art- 29 Abs.2 BV, § 22 Abs. 1 KVIAG}, was auf eine Rechtsverlet-

zung nach Art.95 BGG hinausläuft. Der Sachverhah i§ daher zu beriehtigen

tArt. 1O5 Abs. 2 BGG).

Die Vorinstanz verletzte somit die Bestimmungen über die Pferdehaltung in der

Landwirtschaftszone {Art. 16abts fiPG und Art.34b tPV RPG sowie LBV). §ie ent-

schied letztlich auch willkürlich {Art.9 8V und § 22 lry/AG}. Denn die Verneinung

des Status als landwirtschaftlicher Betrieb fßhrte dazu, dass die Vsrinstan: den

Betrieb der Bpschwerdeführerin als Hobbytierhaltung qualifizierte" Das führte zur

unhaltbaren Abweisung der Beschwerde" Darnit ist auch der Willkürbegriff erfüllt

{vgl. zum Begriff: BGE 143 lll42 S.46 rnit }linweisen}.

az Der angefachtene Entscheid ist daher aufzuheben.

,1.3. Zonenkonforme Pferdehaltung mEAussenanlagea

*E Der Betrieb der Beschwerdeführerin mit landruirtschaftlicher Nutzfläche, Hoch-

stammbäumen und Pferden ist ein anerkannter Landwirtschaftsbetrieb. Die Be-

schwerdefilhrerin verfügt für ihre fferde über eine überwiegend betriebseigene

Futtergrundlage sowie über Weiden für die fferdehaltung. Das urar im vo'

rinstanzlichen Verfahren unbestritten. Davon ist auszugehen {Art. 105 Abs.1

BGG}.

aa &auliche Massnahmen für die Hahung von Pferden in bestehenden Bauten und

Anlagen sowie die für ein€ tiergerechte Haltung notwendigen Aussenanlagen

{§lwetterausläufe, Mistlager, Fütterungseinrichtungen im Aussenbereich und

Zäune) gelten als zonenkonforra und sind zu bewilligen {A*.34b Abs.2 RPV}. Die

Beschrruerdeführerin darf daher die für die Fferdehaltung notwendigen Bauten

und Anlagen als erstellen, inklusive Aussenanlagen, namentlich wettertauglich

eingerichtete Gehege für den täglhhen Auslauf {Art.34b Abs.2 und 3 sowie

Abs. 4 BPV für die Hutzung).
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4.4. Anzahl Pferde

Streitgegenstand vor Vorinstanz blieben die Seschränkung der maxirnal zulässi-

gen Anzahl Pferde auf yier Tiere sowie die Bewilligungsfähigkeit {und der Rück'

bau) der Pferdeauslauffläche östlich des bewilligten Auslaufs und des bereits

teilweise erstelhen Pferdeauslaufs an der nordwestlichen Parzallengrenze. Der

für die Beschwerdeführerin negative Entscheid wurde rnit der fehlenden Zonen-

konforrnität begründet {angefochtener f,ntscheid, E. 2}.

Da die betriebseigene Futtergrundlage und die Weiden de§ Betriehes der Be-

schwerdeführerin für die aktuell S Grosspferde und 5 Kleinpferde/Ponys ausrei-

chen, darf die Beschwerdeführerirr aufgrund von Art. 16ae RPG und Art. 34b ßPV

diese Anzahl Pferde halten. Die von der Vorinstanz {unter dem Titel der Hobby-

pferdehaltung; dazu auch unten, Rz. 59 ff,i vorgenommene Beschränkung auf vier

Pferde widerspriclrt daher Bundesrecht. Massgebend ist nicht, wie viele Fferde

die Beschwerdeführerin xlbst betreuen kann, sondern welche Anzahl fferde

über eine genügende eigene Futterbasis sovvie Weiden verfügen.

Es btieb unbestritten, dass die auf dem Hof der Beschwerdeführerin gehaltenen I
Gross- und 5 KleinpferdelPonys {8.5 GVE; vgl. Betriebsanerkennung 16. Juni

2017, oben, Rz.8l rnit den 3,45 ha landwirtschaftlicher Grünfläche und den Bäu-

men über eine genügende Futterbasis und ausreichende lJVeideflächen verfügen

{vgl. Art. 105 Abs- 1 BGG}. Die vorhandene Anzahl Pferde darf daher gehalten

werden. Der angefochtene Entscheid verkannte dies' Er ist aufzuheben.

4.5. Aussenanlagen

Für die 8 Gross- und 5 Kleinpferde/Ponys dürfen und müssen die notwendigen

Aussenanlagen vorhanden sein, gemäss der TSctr\t {Art" 34b Abs.2 BPV}: Perma-

nent vom Stall aus zugänglithe Auslaufflächen vcn t2 mZ {{leinpferd} bzw. 24 m2

{Grosspferd) und nicht an den Stall angrenaende Auslaufflächen von 18 m?

{Kleinpferd} bzw. 36 m? {Grosspferd; Anhang Tabelle 7 zsr TSchV}. Diese Flächen

rnultipliziert mit der Anzahl zuläss§er Fferde ergibt folgendes Besultat: 8 6ross-

pferde x 24 m2 direkt an den §tall angrenzend = 192 m2; 5 Kleinpferde x l'2 m2

direkt an den Stall angrenzeild = SO rnZ, t§tal mindestens notwendig: 252 rfiz.

Gemäss den Eaugesuchsakten sind östlich des bewilligten 144 rn2 grossen Aus-

laufes {vgl. Foto nachstehend} zusätzlirhe Auslaufflächen angelegt. lm Verfahren

vor der Erstinstan: wurden auf der Basis von vier Hobbypferden eusätzliche
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Die zulässige Fläche richtet sich nach Art. 34b Abs- 3 lit. b RPV. Danach muss die

Sodenfläche des A'lharetterauslaufs ohne grossen Aufiuand wieder entfernt wer-

den können und der §,llwetterauslauf muss die ernpfohlene Fläche gemäss Tier-

schutzgesetzge bung einhalten.

Es fehlen bisher 52 m2 Auslaufflächen bzw. die Flächen für {gerundet} drei Gross-

pferde lzu 24 m2). Die empfohlene Auslauffläche für Fferde beträgt 15O m2. Die

-I PFISTERERX FRETZ r:
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1.6 m2 bewilligl {Erweiterung des bestehenden Auslaufes urn die fünfte provisori-

sche Pferdebox). tlVeitere 40 m2 {zwischen Bauernhaus und Pferdeboxen, in der

Verlängerung der Nordkante des Alhretterauslaufes B€gen das Bauernhaus hin)

wurden zwar nicht bewillig!, aber tolerisrt. Letztlich verfügt die Beschruerdeftih-

rerin nach dem kantonalen Verfahren über eine bewilligte hzw. tolerierte Aus-

lauffläche von 20O rnZ. Damit wird die Mindestfläche gemäss TSchV um rnindes-

tens 52 m2 unterschritten, entgegen den Ausftihrungen der Vorinstanz {Urteil,

E. 5.3.3.3, Absatz 2].

Unmittelbar angrenzend an den Auslaufstall kann d:r Auslauf aufgrund der T+.

pografie nicht erweiten werden: Das Gelände ist abfallend - Ausläufe für Fferde

rnüsgen möglichst eben sein. Zur ebenen Vergn5sserung des hreits erstelhen

Allwetterauslaufs müsste deshalb das Gelände deutlich abgegrabea rverden {vgl.

nachstehende Foto aus Vorakten, Plau eingeebnet Seginn des Geländeanstiegs

am linken Bildrand erkennbar). Die notwendige rusätzliche Auslauffläche ist da-

her abgesetzt vom Stall anzulegen {Art. 42b Abs. 5 und Art. 34b Abs. 3 lit. a RPV}.
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Fläche in der nordwestiichen Ecke erreicht für drei Pferde die empfohlene Fläche

bzw. überschreitet diese mit rund 38O rn? knapp. Die Beschwerdeführerin darf

einen Platz von 35O m2 Fläche erstellen. Die Flärhe ist aktuell teilweise mit Holz-

schnitzeln eingedeckq eire Befest§ung bestaht nicht {vgl. l-okalisierung gemäss

Foto nachstehend; aus Voraktenl. Bie Fläche kann bei Bedarf wieder in den ur-

sprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Die Auslauffläche von 35ü m2 ist

daher bewilligungsf;ähig.

BEWEI§:

Augenschein

Fotodoku rnentatio n Vorakten

anzuordnen

beieuziehen

Das führt zum Ergebnis, dass die nicht bewilliglen {aber tolerierten} 40 m? Pfer-

deauslauffläche östlich des bewilligten Auslaufs ber*rilligungsfähig sind. Das gilt

auch für die restliche Pferdeauslauffläche östlich des bewilligten Auslaufs {direkt

nördlich an die 40 m2 angrenzend) und den bereits teilweise erstellten Fferde-

auslauf in der nordöstlichen Parrellengrenre irn Umfang von 350 ro? {vgl. dazu

auch Urteil 1C_14412013 vom 29. §eptember 2014). Ein tückbau rnuss nicht er*

folgen.

rt.6. Entscheid

Der Sachyerhalt ist liquid, die Rechtslage ist klar. Der Betrieb der BeschwerdefÜh-

rerin ist ein bestehender Landwirtschaftsbetrieb. Bauten und Anlagen f[ir die

Pferdehaltung und die Nutzung {eingeschränkt} sind zonenkonform. Die Flächen

sind bekannt. Das Bundesgericht kann daher selber entscheiden. Sollte das Bun-

desgericht noch Abklärungsbedarf in Bezug auf die Örtlichkeiten erkennen, so

verweist die Beschwerdefiihrerin auf die Fotsdokurnentation in den Vorakten.

Ergänzend kann das Bundesgericht einen Augenschein durchführen.
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anzuordnen

beizuziehen

Sollte das Bundesgericht der Meinung sein, €s könne die Sache nicht entscheiden,

yyeil die Yorinstanz das Vorhaben der Beschwerdeführerin unter dem Titel der

hobbymässigen Pferdehaltung beurteilt und sich rnit den Voraussetzungen der

zonenkonformen Pferdehaltung gemäss Art. 16abis RPG und Art.34b Abs- 2 RPV

nicht genügend auseinandergesetzt habe, ist die Sache der Varinstanz, €ventuali-

ter der Beschwerdeinstanz, subeventualiter der Erstinstanz (Art. 107 Äbs. 2 Satz 2

BGG), zur Neubeurteilung zr.rrückzuweisen. Der Sachverhalt soll gestützt auf die

Betriebsanerkennung und die Tatsache, dass die Futtergrundlagen und die Wei-

den die gehaltene Anzahl Pferde zulassen, neu beurteilt und rechtlich gewürdi5t

werden- Danach ist über die §ache im §inne der bundesgerichtlichen Erwägungen

neu zu entscheiden.

5" Seschränkung der Hobbyplerdehalturg auf vier Tiere

5.3.. HobbymässigePferdehaltung

Solhe das Bundesgericht zurn Schlu=s kommen, das Baugesuch der Beschrarerde-

führerin sei nicht nach Art 16arE RP§ und Art.34b Abs. 2 RPV zu beurteilen, so

darf die Beschwerdeführerin auch als Hobbytierhalterin mehr als vier Fferde mit

den notwendigen Auslaufflächen halten.

5"2. AngefochtenerEntscheid

Bie Vorinstanz beschränkte die Pferdehahung auf vier Pferde. Sie berief sich da-

bei auf die Wegleitung t'p;"t4 und Raumplanung" des ARE, in der Version 2S15,

insbesondere auf S. 15f. (Entscheid, E. 5.3.21, und auf BGE 13? ll 150 f. 3c {Urteil,

f " 4.3, S.7 unten).

Beide Grundlagen geben jedoch keine fixe Begrenzung der bei Hobbytierhaltung

zulässigen Pferde auf vier vor bzw. sie sind nicht rnehr aktuell.

5.1, ßechtsgrundlagen - Keine fne rahlenmässige Beschränkung

Die Wegleitung "Pferd und Raurnplanung" wtist unter der Ziff. L-5 "Anzahl Tiere"

darauf hin, gernäss Art.42h Abs.3 RPV dürften nur so viele Tiere gehalten wer-

den, wie die Hobbytierhalter selber betreuen könnten. Daraus ergebe sich auto-
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matisch eine Beschränkung der Anzahl Tiere. Der Au{rarand für deren B€treuung

rnüsse durch die Hobbytierhalter eigenhändig, d.h. ohne Zuhilfenahme von Drit-

ten, beruältigt werden können. Es sei darzulegen, wie die Betreuung der Tiere er-

folge.

Die Wegleitung beschränkt die Zahl also nicht absolut, entgegen der Meinung der

Vorinstanz.

BEWEI§:

Wegleitung fferd und ßaumplanung AflE 20L5 Beilage 17

Der angerufene ßGE 122 ll 16n gibt die Begrenzung auf vier Pferde auch nicht vor.

Jedenfalls aber ist er nicht mehr relevant; er ist über 2O Jahre alt. Die Rechtslage

hat sich seither insbesondere in Bezug auf die fferdehaltung ausserhalb Bauzo-

nen entscheidend weiterentwickelt. ln einem Urtsil LC_179/2013 vom 15. August

2013 (Mühleberglschützte das Bundesgericht deshalb die hobbymässige Haltung

von sechs Fferden in der Landwirtschaftszone und liess entsprechende Auslauf-

flächen zu {E. 3.4}.

Eie fixe zahlennrässige Beschränkung der Anzahl Pferde auf rrier gemäss der Vo-

rinstanz ist somit bundesrechtswidrig. Sie folgt weder aus dem RPG noch aus der

RPV - und auch nicht aus der Wegleitung Pftrd und Raumplanung und der Reeht-

sprech ung des Bundesgerichts.

Das Bundesrecht lässt die Haltung uon {nur aber immerhin} so vielen Pferden zu,

wie der Halter selber betreuen kann {Art. 4?b Abs. 3 RPV}.

5.2. PferdehaltungderBeschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin hatte dle Beschränkung auf vier Pferde bereits irn Yer-

fahren vor dem Gerneinderat beanstandet, z.B. in der Eingabe vorn 7, Mai 2Ü15

an den §emeinderat {Ziff" 5}, unter Hinweis auf die Antwort des Regierung§rats

des Kantons Aargau auf eine politisctre Anfrage im Kantonsparlarnent, lnterpella-

tion Maya Sally Frehner, 8DP, Handschiken, vom 16. September 2014 betreffend

Widerspruch in den kantonalen Merkblättern gegenüber der eidgenössischen

Yerordnung im Bereich Pferd und Baumplanung; Beantwortung {GR.14"192}. Der

Regierungsrat bestätigte, es gebe keine stärre Obergrenze:

PFISTE RE R
FRETZ ...
RECHTSANWALTI

bt
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"Gemäss den Bestirnmungen der ßaumplanungsverordnung müssen Hobby-

tierhalter imstande sein, alle gehakenen Tiere selber zu betreuen. lm Sinne

einer extensiven Auslegung dieser Bestirnmurg geht der Xanton Aargau da-

yon aus, dass eine Gesushstellerin beziehu*gsweise ein Gesuchsteller in der

Regel in der Lage ist, maximal vier Pferde selber zu betreuen; im Bauge'

suchsverfahren ist dafür kein Nachweis zu erbringen. Die Erfahrung zeigt,

dass diese Praxis die allermeisten Fälle im Bereich der hobbymässigen Pfer*

dehahung abeudecken vermag. Will eine Gesuchstellerin beziehungsweise

ein Gesuchsteller hcbbymässig rnehr Pferde halten, Ist auch im Kanton Aar-

gau der vom Verordnungsgeber vorgesehene Nachweis zur BetreuuRg zL, €r-

bringen."

BEWIIS:

Eingabe Beschwerdeführerin 07"05.2015 Beilage 3.8

Die Rechtslage wurde im Verfahren durch die Landwirtschaft Aargau im Schrei-

ben vom 29. Juni 2015 zu Handen der Abteilung fiir Baubewilligungen dargelegt

{Schreiben in den Akten und Beilage}: Mehr als vier Pferde kÖnnten gehalten

werden, wenn es sich um die eigenen Pferde handelt und alle vom Eigentümer

ohne Hilfe von Dritten betreut werden können-

EEWEIS:

Schreiben AfB 29.05.2015 Bellage 19

Die Beschwerdeführerin legte in allen Eingaben im vorliegenden Verfahren dat,

dass sie die 8 Grosspferde und 5 Kleinpferde/Panys auf ihrem Hof selber betreut.

5ie ist dazu in der Lage, weil die Grosspferde alt sind: Sie verursachen wenig Ar-

beit. Die Hauptarbeit bei Pferden besteht in der Notwendigkeit der Bewegung

der Tiere. Das benötigen Altpferde nur noch wenig; sie werden kaum mehr gerit-

ten. D*shalb kann die Beschwerdefuhrerin alle Pferde selber uersorgen. Das prur-

de von den Bewilligungsbehörden nie bestritten. Vsn diesem §achverhalt ist da-

her auszugehen.

tndem die vorinstanz gestützt auf A*.42b Abs. 3 RPV die zulässige Anzahl Pferde

auf vier begrenzte, verletzte sie Bundesrecht.
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Ebenso ist der Entscheid rxillkürtich {Art" I BV und § 22 lry/Ac}, denn eine fixe,

unverrückbare Anzahl zulässiger Pfrrde führte der Bundesgesetzgeber nicht ein.

Die starre Begrenzung der Vorinstanz hat keine rechtliche Grundlage irn Sundes-

recht- Die Kantone dürfen die bundesrechtlichen Bestimmungen nicht enger fas-

sen. Die Praxis der Vorinstanz führte im lrgebnis dazu, dass die §eschwerdefüh-

rerin die überzahl an Pferden wegschaffen müsste - das ist grob stossend und

daher willkürlich- Der Entschtid ist auch deshalb aufzuheben.

5,3. AuslaufflächeftirdiegehahenenPferde

Die Beschwerdeführerin hat einen fursprucl: auf die Haltung von ss nielen ffer-

den, wie sie selber betreuen kann. Das sind aktuell I Grosspferde und 5 Klein-

pferde/Ponys" Zur Haltung dieser Tiere darf sle die notwendigen Auslaufflächen

errichten {Art" 24e Abs. 2 RPG und Art. 42b Abs.5 und 6 RPV; dazu Wegleitung

Fferd und Raumplanung. 5. 15, Zfif.1.Vl, also permanent vom §tall aus zugängli-

che Auslaufflächen von 12 m2 {Kleinpferd} bzw. ?4 m2 {€rosspferd} und nicht an

den Stallangrenzende AuslaufBächen von !.8 m2 {Kleinpferd} bzw. 36 rn2 {Gross-

pferd; Anhang Tabelle 7 zur TSchV!,

Das führt dazu, dass die nicht bewilligten {aber tolerierten} 40 rnZ Pferdeauslauf-

fläche östlich des bewilligten Auslaufs auch unter der hobhymäss§en Landwift-

schaft bewilligungsfähig sind. Ebenso sind die restliche Pferdeauslauffläche öst-

lich des bewilligten Auslaufs {nördlich der 40 m2 zwischen Wagenschopf und

Bauerhaus) und der bereits teilweise erstellte Pferdeauslauf in der nordöstlichen

Parrellengrenze {bis 350 m2} bewilligungsfähig. Ein Rückbau muss nicht erfolgen.

Die Beschwerdeführerin kann im Moment die genannte Anzahl fferde selber be-

treuen. Sollte dies nicht mehr möglich sein, fälh die Bewilligung zur Pferdehaltung

in diesem Urnfang dahin {vgl. Art. 42b Abs. ? BPV}. Es besteht alto keine Ge*uhr,

dass auf dem Steinig ein übergrosser Ftobby-Fferdebetrieb entsteht - wobei die

Beschwerdeführerin ohnehin überreugt ist, dass ihr Hof als Landwirtschaftsbe-

trieb gilt und sie zonenkonform Pferde hahen und nufzen darf'

5.4. Entscheid

Der Sachverhalt ist liquid, die Rechtstage ist klar. Das Bundesgericht kann daher

selber entscheiden. Sollte das Bundesgericht ncch Abklärungsbedarf in Sezug auf

die öfilichkeiten erkennen, so yerweist die Beschwerdeführerin auch hier auf die

Fotodokumentation in den Vorakten. Ergänzend kann das Bundesgericht ei*en

Augenschein durchführen.



Margrit Stebler (Vogt), Steinig 414, CH-§046 Schmiedrued

BEWE{5:

Augenschein Hof Steini g 474, Gontenschwil

Fütodokurnentatiün Vorakten

Beilage Nr.
Seite

*# PFISTERER€ FRETZ :s
RECHT§ANWALlE

anzuordnen

beizuriehen

Ssllte das Sundesgericht der Meinung sein, es könne die Sache nicht entscheiden,

ist die Sache der Yorinstanz, eyentualiter der Beschwerdeinstanz, sub€ventualiter

der Erstinstanz {Art. 10? Abs. 2 §atz 2 BGG}, zur Neubeurteilung zurückzuweisen

im §inne der bundesgerichtlichen Er*lvägungen.

6. Neues Baugesuch eingereicht - Sistierung Verfahrea vor Sundesgeritht

6.1. Irleues Baugesuch mit Antrag auf Wiedererurägung

Der Betrieb der Beschwerdeführerin wurde am L6. Juni 2017 rückwirkend auf

den Herbst 2015 als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt. Damit wurde festge-

steltt, was die Beschwerdeführerin seit Seginn des Verfahrens gehend gemacht

hatte. Für die zuständigen Baubewilligungsbehörden bedeutet dies, dass das

Baugesuch häue gestützt auf Art. 16abis RPG beurteilt nrerden müssen.

Damit dies nun geschieht, reicht die Beschwerdeführerin bei der Baubewilli-

gungsbehörde {Gemeinderat} in den nächsten Tagen ein neues Baugesuch fiSr die

oben genannte Pferdehaltung mit AuslaufHächen ein. Das ist zulässig. Denn ein

Baugesuch, das nicht bewilligt wurd€, kann jederzeit neu gestelh werden. Es gibt

keine {rnaterielle} Rechtskraft eines negativen Verwaltungsakts Die Abweisung

des Baugesuchs ist als negativer Verwaltungsakt deklarativer Natur und stellt

fest, dass das Projekt nicht den Vorschriften entspricht (AGVE 2004, 51152).

Gleichzeitig raird die Beschwerdeführerin beantragen, dass die Wiederherstel-

lungsanordnung {Rückbau Bauten und Anlagen und Reduktion Pferde} in Wieder-

erwägung gezogen und darauf zurückgekornmen wird. Da bereits ein Rechtsrnit-

telentscheid vorliegt, muss die Zustimmung der Beschwerdeinstanz {Verwal-

tungsgericht) eingeholt r*erden {§ 39 Abs. I VRPG/AG}. Denn auf der Basis der

neuen Rechtslage dürfen die Pferde auf dem Hof bleiben und müssen die Aus-

laufflächen nicht zurückgebaut werden.

BEWEIS:

Baugesuch ?O17, wird dem Bundesgericht nachgereicht

BegleitschreibenanGemeinderat,wirddem Bundesgerictrt nachgereicht
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6.?. Verfahrensant ;tg: Sistierung

Aus diesern Grund stellt die Beschwardefülarerin den Verfahrensantrag, das vor-

liegende Verfahren vor Bundesgerictrt au sistieren, bis zum rechtskräftigen Ab-

schl uss d es ne u eingereichte n Bau bewi I ligu ngsverfa h re ns.

fu vorzugehen ist auch deshalb gaboten, weil es unverhäitnismässig wäre, der

Beschwerdefiihrerin die Baubewilligung nach der bisherigen Grundlage zu ver-

weigern und die Wiederherstellung zu verlangen. wenn sie paralleldazu ein neu-

es Saugesuch eingereicht hat, das auf der Grundlage der inzwischen erfalgten

Arerkennung als Landwirtschaftsbetrieb bewilligt werden müsste {analog zur Än-

derung der Rechtslage: Urteil 1c-18ry 2011 vorn 15. März 2O1? E. ?.3, in: ZBI

2012 610).

7. Xosten

Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass die Beschwerde auf dtr Grundlage

der vorstehenden Ausführungen antragsgemäss gutgeheissen wird. Daher sind

die Gerichtskosten der Vorinstanz, €ventualiter der Beschwerdeinstanz, subeven-

tualiter der Erstinstanz aufzuerlegen und der Beschwerdeführerin sei eine ange-

messene Pa rteientschäd igung zuzusprechen tzzgl. MWST und Auslagen).

er lch danke lhnen für die Gutheissung der eingangs gestellten Anträge.

Freundliche Grüsse

Pfisterer Fretz Rechtsa nurätte

--(k

lm Doppel

Kopie an:

'Mandantin

Beilagen gemäss separatern Veaeichnis
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